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Rechtsstatistik von Appenzell-Außerrhoden.

Allgemeine Bemerkungen.

Das Amtsblatt von Appenzell A. Rh. bringt seit »»»» jährlich
Uebersichten über "

i. (Civil)prozesse und die Straffälle vor den ersten
Instanzen —

bei erster» mit Hervorhebung der Anzahl der Prozeßverhand,
lungen der beurtheilten und vermittelten Fälle, der Partheienvor-
träge und der Commissionaluntersuche, der Haupt- und der
Vorurtheile, der einzelnen Klagepunkte, ungefähr nach der Eintheilung
der nachfolgenden Tabelle I;

bei letztern mit besonderer Bezeichnung der Zahl der Angeklagten,

der Bestraften und der ohne Buße Entlassenen, der in die
Armenseckel fallenden Bußen und der Klagepunkte, nach den
verschiedenen Polizeiübertretungen geordnet, die in diesen Instanzen
zur Sprache kommen. Da das Polizeigebiet von dem Bereich der

Zeitschrift ausgeschlossen ist? so sind aus diesen Tabellen in die
Tabelle ll nur diejenigen Fälle namentlich aufgenommen, welche in
untrennbarem Zusammenhang mit den von den höhern Instanzen
beurtheilten Fällen stehen.

Diese ersten Instanzen, deren Leistungen diese Tabellen
berücksichtigen, sind zunächst die Gemeindevorsteher (Hauptleut und Räthe)
und die Ehegäumer.

Ihren Amtsbereich bezeichnet die Verfassung §§. Sund l« (Vgl.
Landb. AuSg. »«SS. S. »» f.). Erstinstanzlich beurtheilen
ausnahmsweise auch die kleinen Räthe Civilprozesse, wenn die Gemeinde-
vorsteherschaften betheiligt sind.

s. Die gerichtlichen Verhandlungen der kleinen Rstthe
hinter und vor der Gitter

mit gleicher Unterscheidung der Straffälle und der (Civil-)
Prozeßfälle, unter welche aber Manches aufgenommen wird, was
nur nach älterer Rechtsanschauung ins Civilgebiet gehört (namentlich

Injurien), sowie umgekehrt in das Strafgebiet Anderes gezogen
wird, was wir heutzutage dahin nicht mehr zählen. (Contuma; in
Civilfällen, Nichtanzeige von Polizeivergehen ».)



166 Rechtsstatistik von Appenzell A. Rh.

Die in diesen Tabellen berücksichtigten Punkte sind so viel als
vollständig in nachfolgende Uebersicht aufgenommen.

Den Amtsbereich beschreibt die Verfassung ß. « (Ldb. l»3Z.
S. » f.)

Z. Die gerichtlichen Verhandlungen des gr. Rathes.
Der grosse Rath ist Malisizgericht und für bedeutende Civilfälle

Obergericht/ so daß auch in seinem Bereich Civil- und Straffälle

auftreten. (Verfassung §. 4. Ldb. l«ss. S. 7 f.)
Eine feste Grenze zwischen den Obliegenheiten der einzelnen

Instanzen ist gesetzlich nicht aufgestellt. Als Regel gilt jedoch, daß
die ersten Instanzen diejenigen Vergehen beurtheilen, für welche
die Bußen in den Armenseckel der Gemeinde fallen, daß die kleinen
Räthe die minder»wichtigen Vergehen, für welche die Bußen dem
Landseckel zufließen, abwandeln und daß der große Rath alle
wichtigern Vergehen, jedenfalls allein die Verbrechen bestraft. — Wo
ausnahmsweise vom großen Rath und von den kleinen Räthen
Bußen in die Armenseckel aufgelegt erscheinen, da geschieht eS in
Fällen, welche anhangsweise bei Anlaß schwerer Vergehen von ihm
beurtheilt wurden, um nicht Ueberweisungen an die ersten Instanzen

zu vermehren.
Außer den in die Tabellen I und II aufgenommenen Categorien

erwähnen noch einzelne Jahrgänge Strafarten und Unterscheidungen
(Einstellung in der Zeugnißfähigkeit, Civil, und Speeialuntersuch,
unerledigte Geschäfte, kleinere appellirte Polizeiübertretungen u. s. w.)
die hier weggelassen sind.

Zur Erläuterung ist beizufügen, daß „Urtheil bei offener Thür"
als eine vorzügliche Ehrcnstrafe und als „unterdes Scharfrichters Hand
gestellt" Jeder gilt, den der Scharfrichter in Gewahrsame zu nehmen

und an dem er die vorgeschriebene Strafe zu vollziehen hat.
Zwischen Zuchthaus und Gefängniß ist auch hier wie anderSwo der

Unterschied, daß ersteres nur vom großen Rath in eigentlichen
Criminalfällcn, letzteres auch von den kleinen Räthen verhängt wird
und nicht, wie ersteres, entehrt, sondern das Stimmrecht in
Gemeinde- und Landsangelegenheiten aufrecht bestehen läßt. Polizeiliche

Aufsicht ist gleich bedeutend mit der „Eingrenzung" andere»
Kantone und wird, wie diese, auch zuweilen mit dem „Block" ver-
schärft. Das Maß der Ruthenstreiche ist gesetzlich nicht begrenzt,
wird aber vom großen Rathe selten über ss, von den kleinen Räthen
nie über S» ausgedehnt.

4. Die Verhandlungen des Ehegerichtes.
Dieses Gericht hat die Ehesatzungen (Lb. >«SS. S- LS f.) zu

handhaben. — Seine Leistungen ergiebt die Tabelle III und zwar
ganz, wie die Originaltabellen, allein mit Weglassung der Unter.



RechtSstatistik von Appenzell A. Rh. 167

scheidung bei den Urtheilen/ wiefern dabei Wtederverehlichung er.
schwert sei oder nicht.

s. Gesammtübersicht der richterlichen Verhandlungen aller drei
Instanzen und des Ehegerichts.

Eigenthümliches.bietet diese Tabelle nicht/ sondern ste bildet
eine Vereinigung der Ergebnisse/ welche die Anschauung der andern
Tabellen getrennt vorführt und giebt die Summe der Straffälle
und (Civil-)Prozesse; bei letztern mit Unterscheidung zwischen Pro-
zeßvcrhandlungen und Prozeßfälle»/ bei erster» unter Hinzufügung
der Bußsummen/ die in jeder der drei Znstanzen in Betreff der

einzelnen Gemeinden gesprochen worden sind.

«. Die Straffälle und Prozesse der drei Znstanzen und des

EbegerichteS im Verhältniß zu der Bevölkerung der Gemeinden.
Wenn wir bei den vorhandene«/ wahrscheinlich geringen/ Aus-

führungsmitteln/ an diese Tabellen auch durchaas nicht einen zu
hohen Maßstab anlegen wollen/ so scheinen uns doch folgende Punkte
daran als Lücken einer Rüge werth:

i. daß über das Zedel-(Hypothekar-) Wesen und die Ergebnisse
der Concurse alle Nachweisungen fehlen/ sofern nicht in der Strafjustiz

die Ziffer der bestraften Falliten die (verhältnißmäßig große)
Zahl der Concurs auSbrüche ergiebt. Ebenso fehlen alle Nachweise
über den Schuldcntricb.

s. daß in den Straftabellen die Angeklagten weder nach Ge-
schlecht/ Alter/ Stand/ Herkunft/ Bekenntniß noch sonst wie
geschieden sind/ was wohl freilich damit zusammenhängen mag/ daß

auch die Grenzen der GerichtScompetenzen wohl nur sehr unbestimmt
geschieden sein mögen und die Erstreckung dieser Unterscheidung auf
alle Bestraften kein Interesse hätte.

Z. daß nirgend ersichtlich ist/ wiefern die in dem großen Rath
in höherer Instanz entschiedenen Fälle aus den ersten Znstanzen
oder den kleinen Räthen herrühren.

». daß die Veranlassung/ warum Sachen recurrirt wurden/
ob zur Revision/ Restitution oder sonstigen Zwecken/ ebenfalls
unberührt bleibt.

Dagegen ist wohl als hoher Borzug zu bezeichnen die Genauig-
keit der Angaben über die Gegenstände der Civilprozcsse und über
die Arten der Straffälle. Und wenn auch wohl manche der letztern
vielleicht sehr in das Polizeigebiet streife»/ so konnten wir uns doch
nicht versagen/ diese Nachweisungen recht umfassend wieder zu geben/
um die Eigenthümlichkeit dieses Rechtes hervorzuheben/ das uns
noch das alle Friedgcbot und die antike Trennung der Scheltungen
aus dem wirklichen Leben vorführt/ so daß auch in rechtshistorischer
Beziehung diese Tabellen eine Bedeutung ansprechen können.
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